
Neustrukturierung Besser als eine theoretische Abhandlung zeigen diese VoNn

der Kırche Ordiınanden und Vıkaren deutscher Bıstümer erarbeıteten
Voten die konkreten Fragen, denen heute die Kırche

Drei Voten AUS dem gegenübergestellt ist und für die eine Lösung en ist,
WEn nıcht lebendige Impulse tarren Formen VOI-Jungen deutschen

Diıözesanklerus Ööschen sollen
Wır drucken diese Voten 1er ab, unseren Lesern einen
1NnNDlıc ın dıe Bemühungen gerade der Jjüngeren Gene-
ratiıon VO  3 Klerikern einer zeiıtgemäßen NeuorIientile-
Tung kirchlicher Strukturen geben; zugleic sollen diese
Vorschläge nregung se1in, eigene edanken und rfiah-
TUNSCH ZUT Lösung dieser TODIeme beizusteuern.

Die Redaktion

Votum für den Priester- In eliner eıt rapıder wissenschaftlicher, technıischer und
und Seelsorgerat gesellschaftlıcher Entwicklung, in eliner eıt äußerster
der Dıözese Bedrohung der Menschheıit Urc Hungerkatastrophen
Freiburg/Br. und systematische Menschenvernichtung, werden ChriI1-
erarbeıtet VOoN Vıkaren sten mıt unerhört ufgaben konfrontiert. Ein
der DIiözese reiburg nüchterner Beobachter muß el einen » zunehmenderı
1m Februar 968 Geltungsschwund der Kırche in UNSeCICI modernen, urba-

NCH, hochbevölkerten, kybernetischen, sozialökonomisch
Vorbemerkung una  änglıgen und kommunikativ-mobilen Gesellschaft«

feststellen
Die Kırche scheıint » unvorbereıtet, ungeschickt und
machtlos den ın eine mac.  1ge Zukunit weıiısenden HKr-
scheinungen « gegenüberzustehen. » Das kirchliche CHhri-
tentum befindet sich 1m Verfall«, und ZWaTlT VOT em
deswegen, weıl die Verkündigung der Heilsbotschaft weIlt-
gehend nıcht die erwartete Befreiung, Ermutigung und
Hoffnung schenkt.2 Diese NnmMaCc. der Verkündigung
steht in einem ursächliıchen Zusammenhang mıt einer
eudalıstis:  en Machtgestalt der Kirche, mıt einer gesell-
schaftlıch längst überholten autorıtären Struktur, die
läihmender Immobilitä und die die Verkündigung
und das chrıstlıche en eNnınder
Alired Delp Sschre1 Uurz VOTI seinem Märtyrertod » DIe
Kırchen scheinen sich Urc die Art ıhrer historıisch SC-
wordenen Daseinswelse selbst 1m Wege stehen. Ich
glaube, überall da, WIT uNns nıcht freiwillig des
Lebens wiıllen VOomnl der Lebensweise {rennen, wırd die
geschehende Geschichte uns als richtender und zerstoren-
der Blıtz trefien.«4
Die häufige Wirkungslosigkeıit der kirchlichen Verkündi-
Sung hängt nıiıcht zuletzt damıt daß WIT uns

ADOLFS, Wird die irche ZUM rab Gottes Giraz 1967, 161
D Vgl A 121
Vgl SCHREUDER, Gestaltwandel der irche, en 196/7, 54{1,

59{1, 133{1
784 DELP, Im Angesicht des Odes, Freiburg 1958, 105



elementaren Voraussetzungen der Verkündigung, nämlich
der Wahrhaftigkeıit und Freiheıit des Wortes verfehlen

ıne Kırche, die sıch nıcht iın auiTıC.  iger mkehrbereıt-
schafit und Selbstkritik und in ireimütigem espräc mıt
en Menschengruppen auch ber dıe eigene Reform-
bedürftigkeıit als one der anrheı und der Freiheıit
des Wortes erweıst, muß in eine immer tiefere Vertrauens-
krıise geraten und in ıhrer Aussage weıtgehend unglaub-
würdıig werden.
DIe gegenwärtige Lage zwingt unNns einem
gemeiınsamen Hören auf dıie Botschaft VOoNn Jesus T1STUS
und ordert zumal VOon uns Priestern eine besondere Anf-
merksamkeıt Tür die unerbittliche prophetische Krıtik
Gottesvolk des en und des Neuen Bundes Samıt seinen
verantwortlichen Vorstehern. Im 70 auf UNSeTIC eigene
heutige Sıtuation Sınd die Worte hören, dıe uns ZUT

bedingungslosen Annahme des prophetischen Gerichtes
rufen, die uns aber auch Wahrhaftigkeit und

Freimut untereinander und VOT der Welt ermutigen
(vgl eiwa Am, Is 8, 1—-15:; 20, 1—6; ZZ 2811; Jr 1911; Kor
1  9 Gal Q Mt 23; Apk Z 3)
Die Verbundenhe1 mıt Menschen, dıe suchen, In eıner
orößeren Solıdarıtä en und UuUuNseT® Zeıt Von einer

Zukunift her sehen, WI1Ie die Verantwortung für
dıie Res1ignierenden, Ja Verzweiılelten un den Suchen-
den » draußen« WIEe in den eigenen Reıhen, Prijestern
wıe Lailen ordert VOon allen, dıe den der Kırche qui-
geiragenen Dienst besorgt sınd, daß S1e brechen mıt er
überängstlichen Vorsicht Umgang mıt veralteten
Iradıtionen und mıiıt sich selbst; da S1e Zu private
persönliche ücksichtnahme zurückstellen: daß SI1Ee sıch

Iireimütigen Gesprächen tellen und Ver-
suchen9die Botschafift Jesu Chrıst1i glaubwürdiıg

bezeugen und cANrıstlıche Brüderlic  eıt in modernen
gesellschaftlıchen Formen, 1ın einer unseTe eıt überzeu-
genden Weise konkret verwirklıchen. (Gjefordert ist
nıcht zuletzt eın kompromißloses Eıintreten der Kırche
TÜr das Irele Wort, für dıe von Jesus Christus prokla-
mierte ur und Hoffnung des Menschen. Die Kırche
als Anwalt der anrhneı und reinNne1l das SETIZ VOTAaUsSs

das VOIN en praktızıerte freie und befreiende Wort in der
Kırche selbst, und das chließt eın den krıtischen Protest

jede OoOrm der MiıBßachtung des Menschen;: 1L1UT

ann dıe christliıche Zukunftshoffnung glaubwürdig be-
uwerden.
Was uns VOT em not tuL, ist also die ständige Umkehr
und Hınkehr gemeinsa.mem Hören, ireimütigem
ZeugnIi1s und verwiırklıchter Brüderlıic  eıt Dazu gehört
in unNnseTeTr konkreten Sıtuation eın entschiıedener TUKTLIUr-
wandel Ohne den Geilst praktizıerter Wahrhaftigkeit und
Freiheıit bleiben rechtliche Bestimmungen und Rıcht-
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Geist geschaffenen Wahrheıits- und Freiheitsraum offen
halten, Selbständigkeıt und freıe Inıtiative erleichtern und
VOT em eine umfassende gegenseıltige Kommunıiıkatıon
Öördern arauihın sind bestehende und ünftige Bestim-
IMUNSCH prüfen bzw reviıidieren. In diesem Sınn
wollen auch dıe diesbezüglıchen Aussagen des vorliegen-
den Votums verstanden werden.
Die anläßlıch der Bıldung des Priester- und Seelsorgerats
in uUunNnseIer Diıiözese in Gang gekommene Diıiskussion be-
deutet für alle eiıne Einladung intensiver Miıtarboeıt.
Das vorliegende Votum wurde VO  - Priestern, zumeist
Vıkaren, der Dıözese Freiburg/B. nıcht ohne vielfache
nregung von Lalıen 1im C auf diese konkrete Situation
erarbeiıtet.
Einschlägige theologısche Überlegungen und SOZ1010g1-
sche nalysen dürfen als bekannt vorausgesetzt werden.
Hıer sollen einstweılen exemplarısch ein1ıge Punkte ZUT

Sprache gebrac werden, dıe iın dieser Stunde des Ge-
prächs besonders vordringlıc Ssınd. Daß 6S sıch hier nıcht

unverbıindlıche Anregungen oder priıvate Wünsche han-
delt, sondern wesentliche Voraussetzungen eines für
alle Partner ernstzunehmenden Gesprächs und aus-
weichliche Themen desselben, ist be1 oben skizzlerter Be-
urtellung der Sıtuation unschwer erkennen.
Vielleicht ann dieses Votum be1 er Unzulänglichkeıit
der kommenden gemeiınsamen Arbeit 1m Priester- und
Seelsorgerat dienlich sein. Von en Erfolgserwägungen
abgesehen Wal für dıe der Abfassung beteiligten TIe-
ster die Einsicht bestimmend geworden, daß Wahrhaftıg-
eıt und Freimut 11UT als praktıizıerte für uns WITrKIIC
werden. Als Angebot und dringende Bıtte weıtere
Miıtarbeıit wendet siıch das vorliegende Votum dıie
Vikare der Diözese und darüber hınaus interessıerte
Priester und Laıen, nıcht zuletzt dıe, denen Res1igna-
tıon der konkreten Kırche ZU » AUSwWeES« werden
TO

Priester-, dSeelsorge- Die Räte sollen Vertretungen er Priester und Gläubi-
und Dıiözesanrat SCH der Dıözese se1INn. Dazu ist unbedingt erforderlıch, dalß

alle Interessierten rasch, umfassend und ständıg infor-
miert werden ber eingereichte Vorschläge, Diskussionen
und äne, ber Tagesordnung, vorgebrachte Argumente
und Beschlüsse ın der Vollversammlung WIe ın den AT-
beıitskreisen. FEın Informationsbüro bzw eine Pressestelle
ZUT offenen Information der Presse und ein entsprechendes
Mitteilungsblatt siınd una  ingbar.

Die Bestimmung, dal der Priester- und der Seelsorge-
rat beratende Stimme« habe entspricht nıcht dem
Geılst gegenseltigen Vertrauens und einer echten Mitver-
antwortung, dıe Mitbestimmung einschließt ıne echte
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Miıtbestimmung ist auch ach bisherigem Verständnis
etwa für ahlen, für den Bereich der Zweckmäßigkeıt

Eınführung des genere erlaubten ständıgen Diakonats,
der iakultativen » sonntäglichen« Eucharistiefeier
OoOraben: des Bau- und Finanzwesens schwerlic
bestreiten.) DIe Nie Bestimmung wıird VOoO  en vielen
Lalen und Priestern als dıskrımınıerend empfunden. Sıe
sollte baldmöglichst gestrichen werden. Eın USSCHu
müßte eıne verantwortliche Miıtentscheidungskompetenz
dieser Gremien zunächst für die Diıözese Freiburg/Br. NeUu
umschreiben. Darüber sollte dem Herrn Erzbischof die
drıngende Bıtte vorgeiragen werden, auch be1l der Deut-
schen Bıschofskonferen auf eine entsprechende nde-
IUNg der Mustersatzung hinzuwirken.

Bıllızung und nachdrückliche Unterstützung verdienen
die Stellungnahmen der Gläubigen, die sich dıe
Bestimmung verwahren, ach der von verantwortlichen
Lalenvertretern gewä  e KRepräsentanten In den SOg
Katholikenausschüssen und 1m Dıözesanrat eıner weıteren
klerikalen Bestätigung edurien ıne Streichung der
betreffenden Bestimmungen sollte (wıe be1 entschıeden
eingeleitet werden.
Wenn eine lebendige Miıtarbeit, Initiative und Miıtver-
antwortiung ernsthait angestrebt wird, WeNnNn Subsıdılarıtät
und Solıdarıität konkret verwirklıcht werden sollen, MUS-
sScCh echte Mitbestimmung und Selbständigkeit entschiıeden
und großzügıg gefördert werden, muß für eine umfassende
Information gesorgt werden. Sonst wiıird dıe Arbeit der
Räte VvVon Anfang ın iıhrer Glaubwürdigkeit schwer
beeinträchtigt, die Vertrauenskrise wiıird sıch weıter VOCOTI-
schärfen be1 halben Lösungen wird die Resignation vieler
Priester und La1len weıter sıich greifen.

I1 Di1iözese, Bıschof, Das wıiedererwachte Gemeinschaftsbewußtsein, der
Bischofsvikare, Dekane Geilst gemeinsamer Verantwortung, und der sozlologische

Strukturwandel ordern eine grundlegende Reform der
Bischofswahl. Das bısherige Wahlverfahren wlıderspricht
dem Gelst Kolleg1aler Mitverantwortung, WIEe S1C heute
verwirklicht werden ann und muß ıne Erwelterung des
Wahlkollez1iums einer echten Repräsentanz der läu-
bigen und der Priester ist unabdingbar en den
Bıschofsvikaren und dem Domkanpıtel müßten zumındest
dıe Miıtglieder des Priester-, des Seelsorge- und des
Dıözesanrats ZU Wahlkolleg1ium gehören DiIe Arbeıt
eıner Wahlordnung, eiıne entsprechende Petition

den aps und Verhandlungen ber dıie dıesbezüglichen
Konkordatsbestimmungen ollten rasch und entschieden
vorangetrieben werden.

DiIe Ernennung von Bıschof Gnädinger ZU bıschöfli-
chen ar mıt dem Referat Carıtas als Aufgabenbereich®

287 Ö Vgl Amlitsblatt 1967, Stück 19, Nr. 111



chöpft ohl aum die Möglıchkeıiten aus, die Urc
» Ecclesiae Sanctae < eröffnet und intendiert sind. Für eine
in ıhrer Ausdehnung, aber VOT em 1mM Blıck auf die Zahl
der Gläubigen und Priester schwer überschaubare Diıözese
WI1Ie dıie DIiözese Freiburg/Br. sınd verantwortliche und
zumındest iın gewIlssen Bereichen selbständıge bischöfliche
Vikare muiıt Residenzpflich in ihrer Regıion eine Notwen-
dıgkeıt. Die Vertrauensstellung der bischöflichen Vıkare

Gläubigen und Priestern der eg10N verlangt, daß ihre
Ernennung einer (näher umschreibenden Wahl WIRC.
Priester- und Lajlenvertreter der betrefienden Regıon
olg DiIe Amtszeıt der bischöflichen Vıkare sollte auf
Te1N bıs Tüni Te begrenzt se1n.

Die Leitung der bischöflichen Finanzkammer wurde
sinnentsprechender Weise wıeder VO Amt des General-
vikarsg 1ele La1ilen und Priester erwartien indes,
dalß S1e wıieder einem kompetenten La1ı1en übergeben WIird,
ferner dal eine WITKlIC. umfassende und detaılherte
Kontrolle der Fiınanzen UrcC. das Finanzparlament in
Zusammenarbeıit mıt dem Seelsorgerat (bzw dessen
AÄquivalent) rechtswirksam gesichert wiırd.

DIie entscheidende Aufgabe der Dekane hıegt heute VOI

em in der Koordination einer umfassenden istriıkt-
seelsorge. Die Dekane müßten darum VO  — en Priestern
SOWIEe von Miıtgliedern (mindestens den Vorstandsmiıt-
gliedern) des Katholikenausschusses des betreffenden
Dekanats auf drel, höchstens fünf re in elıner echten
Wahl gewählt werden. ure. den Bıischof sollte danach
eıne Amtsverpflichtung VoTrgeNOmMM=MhC werden.

111 Seelsorgliche Die wichtigste Aufgabe des Prijester- und des Seelsorge-
Eıinsätze rats wiıird 68 se1n, un Beizıehung Von Fachleuten auc:

sozliologıischen Instituten) eine Pastoralkonzeption für die
Diıiözese erarbeıten, die nıcht 1Ur den tatsächlichen
sozlologischen, geistigen und reliız1ösen Gegebenheıten
entspricht, sondern auch der jetzt schon voraussehbaren
Entwicklung der Zukunifit gerecht wiıird. Es ist ein MNgZ-

Eıinsätze aufzustellenlıchkeıitsplan ber seelsorgliche
(Distriktseelsorge, Experimentierpfarreien, Priestergemein-
schaften, Hochschulseelsorge, Theologische Erwachsenen-
iıldung).

DIe Planung der immer notwendiger werdenden
Spezlalisation, Von seelsorglichen Einsätzen und personel-
len Veränderungen, muß rechtzeıitig be1 spezlalısıer-

ufgaben mındestens eın bıs Z7We1 ahre, beı Ver-
setzungen für Vıkare, Von begründeten Ausnahmen abge-
sehen, mındestens Trel bıs vier Monate vorher) und offen
mıiıt en Beteiligten besprochen werden. e1 sind auch
dıe bischöflichen Vıkare und Dekane hören. Zentrali-
stisch ann diese Aufgabe nıcht mehr bewältigt werden.

DiIe Vıkare en das EC. mıt einer entsprechenden
288 Begründung einer geplanten Versetzung tellung



nehmen. DIie Vertreter 1mM Priesterrat können gegebenen-
als Anwälte iungleren. Der Versetzungsbescheid

sollte mıiıt Rücksicht auf eine sinnvolle Arbeıt Von begrün-
deten Ausnahmen abgesehen vier ochen VOT dem
eigentlichen Versetzungtermin ausgehändigt werden.
11 Be1i Ordinarlatssıtzungen, auf denen grundsätzlıchere
Fragen behandelt werden, die auch dıe Vıkare der Diıözese
betreffen, ollten die gewählten Vertreter der Vıkare 1mM
Priesterrat oder ad hoc Delegierte teilnehmen.

en und Dienst 2 Dıie gegenwärtige pastorale Sıtuation ordert eine
der Vıkare NeuorIientierung der priesterlichen Tätigkeıt. Dazu gehört

A, dıe Intensivierung der eigentlichen Hiırtentätigkeit
gegenüber einer überbetonten Lehrtätigkeıit iın der Schule
Dazu gehört qualifizierte Spezlalisierung, arbeıtsintensive
Vorbereitung Von Verkündıgung und espräc. und eine
sıinnvoll überlegte und geplante /Zusammenarbeıt;: eine
stärkere Von La1ı1en in der Schule (rel1g10ns-
pädagogisc egabter Mültter In der rundschul ist
entschıeden Öördern
13 Keın ar wıird verpflichtet, Je ach CcChular mehr
als DL Reliıgionsstunden halten Einem Neupriester
sSind 1m ersten Jahr auf keinen Fall mehr als acht tunden
PTO OC ZzZuzumutfen, WEn INan einen qualitätsmäßig
beiriedigenden Unterricht anstrebt. Dıie Arbeit in den
relıg1onspädagogischen Arbeitsgemeinschaften ist aIiur
großzügıg auszubauen und unterstutzen Be1 Versetzun-
SCH ollten die Schulverhältnisse beachtet werden.

en Vıikaren wırd ein schul- und veranstaltungsire1ier
Jag PIO OC garantılert. Dieser Tag annn Sanz aqußer-
halb des Pfarrhauses verbracht werden. Er steht dem
ar ZUT Ireien Verfügung.
15 Unbedingt Öördern ist e1n weıterführendes tudıiıum
besonders auch Kontaktstudium nichttheologischer Wiıs-
senschafiten auf Unıt, namentlıch pastoral wiıichtI1-
SCI Diszıplınen WIe tudıum der Sozlologie und Psycho-
ogle, Anthropologie und Pädagogık.

en Vıkaren stehen außer dem Jährliıchen Erholungs-
urlaub und den Exerzitientagen 10 JTage 1m Jahr für
wissenschaftliche agungen und Kurse ZUT Verfügung
(Bıldungsfreizeılt).

Eınzelne Anträge Wır bıtten die gründende Kommissıon für Gerech-
für die Arbeıt igkeit und Frieden in Zusammenarbeit mıt dem General-
der Kommuissionen sekretär des Deutschen Carıtasverbandes, Dr eorg Hüss-
1mM Seelsorgerat ler, baldmöglıchst prüfen, WIe die moralısche und NnNnan-

zielle der Diıözese für die Kriegsopfer in OTrd- und
Südvietnam SOWIEe in Bıafra intensiviert werden ann (Infor-
matıon der Öffentlichkeit, Unterstützung von Inıtiativen
einzelner Lalengruppen, Zurückstellung VOoNn kirchlichen
Bauten, insbesondere VonNn repräsentatiıven ebauden
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18 Wır bıtten dıe gründende Kommissıon für Faml-
lienfragen, baldmöglıchst ein offenes Wort ZUI rage der
verantworteten Famıiılienplanung sprechen, in dem dıe
Empfehlung der kath. Ärzte Deutschlands und die uße-
rTung bedeutender kath Moraltheologen Z Familien-
planung klar und entschıeden ZUTLT Geltung kommen.
Wır bıtten auch eiıne eutliıche Erklärung, daß VO

Empfang der Eucharistie nıcht ausgeschlossen ist, WeTli

sıch einer arztlıch biıllıgenden Methode bedient,
eiıne moralısch rechtfertigende Empfängsnisverhütung

ermöglıchen.
19 Wır bıtten dıie gründende K ommıssion {ür ökume-
nische Zusammenarbeit eine umfassende Information
der Gläubigen ber die derzeitigen pastoralen Möglıch-
keıten und ufgaben der konfessionsverschiıedenen Ehe

Wır bıtten die Kommission für ökumenische Zusam-
menarbeıt, Vorschläge auszuarbeıiten, wWwıe ökumenische
Kontakte auf Dıözesan- DbZW. Landeskirchenebene inten-
s1vlert werden können;: ferner darauf dringen, da ß in
jedem Dekanat ein Kreıs Von Priestern und LaJı1en gebilde
wiırd, der für dıe ökumenische Arbeıt verantwortlich ist
Z 1e1je Lailen und Priester erwarten, daß die gruün-
en Kommissıon für Erziehung und Schule ärt, welche
Inıtiatıven VOoNn christliıchen Eltern und Erziehern In
Dr gegenwärtigen Sıtuation 1ın der Bundesrepublık und
iın Baden-Württemberg notwendig und ringlıc. sind,
den Kındern und Jugendlichen wırksam ihrem ecCc
auf eine unseIcCcI eıt und den ufgaben der Zukunit
entsprechende Bıldung und Ausbildung verhelfen Es
ware iın Zusammenarbeıit mıt en Interessierten
prüifen, WIe Urc. Informatıon und gezlielte Aktıon das
VerständnıIis eweckt werden ann für die Notwendigkeıt
personeller und materieller pfer für eın leistungsfähiges
und en sozlalen CcChıchten erreichbares Schulsystem
SOWIEe für die Reform und den Ausbau uUuNsecICcI Uniiversı1ı-
aten und Hochschulen Miıt evangelischen Christen
müuüßte überlegt werden, WwWIe katholische und evangelısche
Christen 1m Bereich der Schule intens1ıver 1mMm Sınne eines
glaubwürdigen christliıchen Zeugni1sses 7zusammenarbeıten
können.? Es ware weıter überlegen, welche olgerun-
SCH sıch AUS der Sıtuation Tür eıne Reform des
bisherigen Lehrerbildungsgesetzes In Baden-Württem-
berg, insbesondere hinsıc.  16 der konfessionellen Päd-
agogischen Hochschulen ergeben. Anzuregen ware ferner
eine gründlıche und dıferenzIierte sozlologische Unter-
uchung ber die wirkliche Lage des katholischen
Religionsunterrichts rund-, aupt-, Höheren und
Berufsschulen ufgrun eiıner oliıden empirischen Unter-

Vgl dazu dıe Vereinbarung zwischen Kardınal Juhus Döpfner und
Landesbischof ermann Dietzfelbinger ZUT chrıistlıchen Gemein-
schaftsschule: Bericht 1mM Konradsblatt 51 (1967) Nr 51 » Darüber
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uchung und 1m 1C auf die erwartende zukünftige
Entwicklung ware eine realıstische Planung des Relıg10ns-
unterrichts anzustreben.

Wır bıtten die gründende Kommıission für Presse-
arbeit, prüfen, ob eiıine Fortführung der BVZ. neben der
geplanten Zeıitung der deutschen 1SCHNOIe och recht-
fertigen ist e1 sollte auch geprüit werden, welche
Resonanz die RBV/Z tatsächlıc och hat und ob diese in
einem verantwortbaren Verhältnis den aufgewandten
Miıtteln bzw anderen seelsorglichen ufgaben steht

Der Weıihekurs 966/68 In dem hıer vorgelegten Votum iormulieren die Miıtglieder
der Dıözese Rottenburg des Weihekurses 1966/68 der Dıözese Rottenburg ihre
ünitige Strukturen Vorstellungen davon, auf welches Ziel hın und 1ın welcher
kırchlichen Lebens Weise das kirchliche en unseTeTr Diıözese umstruktu-
Jjele und Wege inner- riert werden annn und soll Wır entsprechen damıt nıcht
dıözesaner Entwicklung 11UT der alle Priester und Dıakone gerichteten Bıtte,

»eıgene edanken und Erfahrungen hinzuzugeben«1,
Vorbemerkung sondern auch einem uUNserIcnN Kurs gerichteten AaUS-

drücklichen unsch des 1SCHNOIS
Wır richten Votum den Bischof, das Domkanpıtel
un: alle interessierten Katholiken unseTer Dıiözese.
e zuletzt wolien WIT damıt dem künftigen Priester-
und Seelsorgerat eıinen Beıitrag für seıine Arbeıt ZUT Ver-
iügung tellen
Dieses Votum bestimmen nıcht 1U theologische ber-
legungen, etwa ZUT rage des kirchlichen Amtes, sondern
auch die kırchliche Sıtuation ın uUNsSsScCcICTI Gesellschait, WIe
WIT S1e iın dem zurückliegenden Dıakonatsjahr kennen-
lernen konnten. ıne reliende Beschreibung dieser
Sıtuation bletet das » Votum Iür den Priester- und Seel-
SOrgera der Dıözese Freiburg/Br., erarbeıtet Von Vıkaren
der Dıiözese reiıburg 1im Februar 968 &< (s 0.)
Unser Votum hat ZWEe] eıle Der erste beschreıibt 1m
mrı die Organısationsform kirchlichen Lebens., auf die
hın die heutigen Strukturen verändert werden mussen
Treıibt uUunNnseTe Dıözese diese Umstrukturierung nıcht
chnell und energisch9 wiıird S1e J6 länger J6 mehr
Tunktionsunfähig. Solange dıe vorhandenen Strukturen
lediglich einzelne Ansätze ihrer Umgestaltung bereıt-
stellen, solange die in diesem Votum aufgegrifienen Ten-
denzen och nıcht als ıchtig erkannt und aufgenommen
werden, annn eine Beschreibung WIe die hlıer versuchte als
VadSC und utopIisc. erscheıinen. Daran, daß diese Umstruk-
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turıerung sowohl theologıisc. geboten als auch gesell-
schaftlıch dringend gefordert Ist, ändern derartige Eın-
wände nıchts.
Unsere Vorschläge wollen also nıcht 1Ur das Bewußtseıin
Iördern, WwW1e dringlich Strukturveränderungen in iıchtung
auf das VO  s uns umrissene Ziel sind; S$1e geben vielmehr d
Was sofort in Angriffi werden ann und muß
Dies geschieht 1m zweıten Teıl unNseICcsS Votums.

Dıie ünftige Dıie DIıiÖözese olıeder sıch in Regionen und »Gebietskir-
Grundstruktur chen« oder y»Pfarrverbände« (vgl Rundbrief des Bischofs)
kirchlichen Lebens Die maßgebende Organıisations- und Aktionseımimhbheıt ist
uUunNnscICcI Dıiözese die Gebietskırche Darunter verstehen WITr dıe Organısa-
Gebietskirche t1ıon der in einem bestimmten Gebiet ebenden und arbel-

tenden Katholiken unter Eıinsatz eıner bestimmten Zahl
VO  S hauptamtlıc. kirchlich tätıgen Spezlalısten (Geistliche,
andere theologische Fachleute, Volksbüro, Referenten für
Bıldungs-, Sozlal-, Jugendarbeıt, Betriebs- und Berulis-
gruppenseelsorge, Krankenseelsorge, Telephonseelsorge,
und andere Fachkräfte J6 ach örtlıcher Notwendigkeıt)
Diese Organisationsform bestimmt sich sowohl ach
funktionalen, gruppensozlologischen, als auch ach
territori1alen Gesichtspunkten. elche esichtspunkte Tür
die Organısatıon einer Gebietskirche bestimmend sınd,
richtet sıch ach den demographischen, sozlalen, wirt-
schaftliıchen und kulturellen Gegebenheıten; VOT en
Dıngen ach der staatlıchen und kommunalen Entwick-
Jungsplanung. DIe Organısatiıon wırd VOT.  IC qui-
grun einer Von Fac  Taiten erstellten Analyse und
Prognose, nNOTtIalls Korrektur der bisherigen hıe-
derungen. Von dieser Analyse und Prognose äng auch
ab, und wWw1e ein organisatorischer Mittelpunkt eschaf-
ien wıird.

Gebietskıirchenrat DIie Gebietskirche integriert die bısheri1gen Ortskıirchen,
dıe vorhandenen Einriıchtungen für Spezlalseelsorge und
alle in diesem Gebiet biısher tätıgen Gremuien. Institutio-
neller Iräger der gebietskirchlichen Arbeıt ist der Gebilets-
kırchenrat. Er sich AaUus Vertretern der
Ortsgemeıinden, der nıcht territor1al umschriebenen G’Grup-
pPCH (Verbände, Berufsgruppen, ethnısche ruppen
W1Ie den hauptamtlıc. kıiırchlich Tätıgen
In den Händen des Gebietskirchenrates jeg auch die
Finanzverwaltung, soweıt S1e die Gebietskıirche betrifit;:
für S1e ist eine Verwaltungskommission und eın aupt-
amtlicher Kirchenpfleger este Für die einzelnen
Arbeitsgebiete bıldet sich AaUuS$S Vertretern der örtlıchen
Sachausschüsse und weıteren ZU  Cxh Fac  raliten
ein Gebietssachausschuß, Tür Erwachsenenbildung,
Jugendarbeı Der Vorsıitzende oder andere Vertreter der
Gebietssachausschüsse vertreten ihr Sachgebiet 1mM Ge-
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bestimmte Planungen und ihre Durchführung Jederzeıt
herangezogen werden.
Der Gebiletskirchenrat vertritt die ebijetskirche iın der
Öffentlichkeit SOWIe innerkırchlic in der Region und in
der DIiözese. Auf der eNe der Region gehört seiner
Aufigabe auch die Teilnahme der Wahl der auf reg10na-
ler und Dıözesanebene arbeiıtenden Laiengremien. Ver-
treter der Gebietskirche en eın Mitspracherecht be!I
der Bestellung und Abberufung der bischöflichen efe-
renten Sıe sind auch der Wahl des Diözesanbischofs
SOWIEe der Bischofsvikare beteiligt. Das Verfahren der
Bischofswahl ist entsprechend dieser Tuktur IC geregelt.

Basisstrukturen Der institutionelle Träger der kırchlichen Arbeit iın der
der Gebietskirche örtliıchen Teıilkırche und in den Grupplerungen der

Gebietskıirche ist der Öörtlich oder VON den betreffenden
Grupplerungen gewä  e »Pfarrgemeinderat«. Er ist dıe
Basısstruktur des örtlichen kirchlichen Lebens und des
Gebietskirchenrates. Diese Räte sind wichtiger, J6
wenı1ger dıe ufgaben der hauptamtlıc. kirchlich Tätıgen
Öörtliıch umschrieben Sind. Diese hauptamtlıch kirchlich
Tätıgen sınd Ja prımär auf gebietskirchlicher ene und
iın Spezlalısierungen tätıg Der gewä  e Rat einer Grup-
pıerung oder Ortsgemeinde vermittelt und koordiniert die
wechselseıtigen Impulse zwıischen seinen Wählern und der
Gebietskirche Er vertritt seine ähler 1m Gebietskir-
chenrat. Der jeweılıge Rat Wa seinen Vorsitzenden und
bestimmt seine Sachausschüsse, darunter auch dıe Öörtliıche
oder gruppenentsprechende Verwaltungskommissı1ion.

Die Geistlichen Die Geılstlichen sind prinzıple niıcht örtlıch, sondern
iın der Gebietskirche gebletskırchlich eingesetzt. Sie bilden ein ollegıum Von

Spezlalısten vorwilegend für olgende ufgaben: Leıtung
der oNentlıchen Gottesdienste, theologische Ausbildung
und chulung (Glaubensinformation), Ordentilıche Ver-
kündigung iın Wort und Sakrament, Individualseelsorge,
Spezlalseelsorge für BerufSs-, Betrijebs- und Altersgruppen.
Die eistlıchen sınd finanzıell und rechtlich prinzıple.
gleichgestellt. Sıe gehören dem Gebietskirchenrat und
jeweıls dem ihrem Arbeıitsgebiet zugeordneten Gebilets-
sachausschuß. Ihre Zugehörigkeit den Öörtlıchen
Räten bestimmt sıch Je ach der Öörtlıchen Sıtuation. Ihre
Ernennung und Abberufung wıird mıt dem Gebietskir-
chenrat und der bischöflichen Behörde abgestimmt. Aus
iıhrer Miıtte wählen S1e auft eıt einen Vorsitzenden Tür ihr
Kolleg1ium (Dekan); dieser vertritt die Geılstlichen 1im
regıi1onalen Priesterrat, seiner Leıtung koordinieren
die e1s  iıchen die Durchführung iıhrer Tätıigkeıten. Er ist
von mts zweıter Vorsitzender des Gebietskir-
chenrates und ıtglıe: der Verwaltungskommıissıon.

Dıie Funktion DIie Gebietskirche mıt en ihren Funktionsträgern bıldet
der Gebietskıirche eine Grupplerung anderen in UNSCICTI Gesellschaft
ın ihrer gesellschaft- und rag als solche gesellschaftlıche Verantwortung für
lıchen Umwelt das Heıl ihrer Umwelt iın der Dımension der Öffentlich-



eıt. Das el daß Gemeinde und Gemeindemitglieder
sıch mıt anderen und anderen gesellschaftlichen Gruppen

für Bewußtseinsbildung, Diskussion und Ver-
wirkliıchung gesamtgesellschaftlıcher ufgaben einsetzen.
Die Gemeinde regt ihre Mitglieder und alle Mitbürger
azu dl iıhren Interessen und Fähigkeiten entsprechend
Verantwortung übernehmen, und S theologisc. SC-
sprochen, ihr J6 spezıfisches Amt wahrzunehmen. Diese
Zielsetzung schlıe dUus, daß Gemeinde oder einzelne
Katholiıken kırchliche Machtpolitik betreiben.

I1 Vordringliche Der derzeıt naheliegende Ansatzpunkt für eine Umstruk-
Sofortmaßnahmen turıerung 1m Sınne dieser Zielvorstellung ist der Pfarrge-
1m Dıienste meıinderat. Es siınd ach ULNSCICIN Ermessen tlıche Tre
der Umstrukturierung intensiver ınübung nötig, damıt die Pfarrgemeinde-
Pfarrgemeinderat räte UNSCICI Dıözese in diesem Sinn aktıonsfähig werden.

Diese iınübung muß geschehen Urc öffentliche Sitzun-
SCH der Räte, Gemeindeversammlungen mıt öffentlicher
Rechenschaftsabgabe des Pfarrgemeinderates, ıIn Predig-
ten und Vorträgen, UrCcC die Bıldung Von Beraterteams,
Urc theologische Seminare, Urc sozliologische rhel-
Jung der Gemeindesituation, UrCc. Fachleute, WK
Zusammenarbeit mıiıt anderen Konfessionen und den
Räten der Nachbargemeinden, Urc Versuche mıiıttel-
und langirıstiger Gemeindeplanung. Beginnt dieser Pro-
ze 3 gemeinsamer ınübung er Beteıilıgten nıcht sofort,

wırd schon das Unternehmen Pfarrgemeinderat vieler-
OTTS ZU Scheıitern verurteılt se1IN. Nächstes Ziel dieser
Bemühungen muß se1n, dıe Gemeinde 1im Siınne der
neutestamentlichen Charısmenlehre Z Verstäindnıis und
ZUT bewußten Übernahme ihrer Verantwortung Tühren
UrCc. Teamarbeıt mu ß die Basıs jeglıcher Aktıon in der
Gemeinde wesentlich verbreıtert werden, MC
gemeiınsame Gottesdienst- und Predigtvorbereitung, Pre-
dıgtkrıitik oder iın der Jugendarbeıt. In vielen Gemeinden
1bt CS ber den Rahmen der praktizierenden Katholıiıken
hinaus ein Reservoiır Interessen und möglıcher AktiıvIı-
tat. Der Pfarrgemeinderat hat dıe Pfiliıcht, dieses ReservoiIr

erschlıeben. Wer immer auf ein Angebot eingeht und
bereıit ist, Verantwortung übernehmen, der hat ein
Amt in der Gemeiminde und soll dieses ausüben, auch WeNNn
GT nıcht » praktizlert«.

Gemeindezentrum Das Schwergewicht des Gemeımindeleben wiıird sıch in
Zukunfit VonN Kıirchengebäude und Pfarrhaus auf Gebäude
und Räume verlagern, dıe eine 1e1za. Von Funktionen
erIullen können. Das gılt auch 1m 1C auf dıe Liturgie
DIie kirchliche Bautätigkeıt muß deshalb auf dıe rrich-
tung Von Mehrzweckzentren abzıelen. Die 1e des
Gemeimindelebens und Effektivitätsgründe ordern das
Alleın funktionelle Gesichtspunkte bestimmen den nan-
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Übergang Die Geistlichen mehrerer Gemeinden geben schrittweise
ZUT Regionalseelsorge bestimmte innerpfarrliche uigaben ab (z Bauwesen,

Schule, Vorsıtz in Vereinen). SIie übernehmen aIiur für
diese Gemeinden bestimmte Spezlalaufgaben (z Jau-
bensinformation, Jugendarbeıt, Bıbelarbeıit), dıe ollegıa.
und in Zusammenarbeit mıt den Sachausschüssen der
beteiligten Gemelinden geplant werden.
uch Verwaltungsfunktionen sSind schrittweise auf über-
pfarrlıche Einrichtungen übertragen. Dıie auf diese
Weıse geschafifene Verwaltungseinheıit ist dann auch In
der Lage, den Gemelinden alle dıie Verwaltungsaufgaben
abzunehmen, denen S1e nıcht mehr gewachsen
oder dıe AaUS Gründen der Wırtschaitlichkeit nıcht auf der
ene der Gemeinden wahrgenommen werden ollten
er Geiıstliche ist gehalten, seinen Fähigkeiten ent-
sprechend eine überpfarrliıche Spezlalaufgabe überneh-
INe  S Dies macht eine Reform der BesetzungspraxI1s der Stel-
len notwendig. Im Zuge dieser Reform muß der Unterschie
zwıischen unständigen und ständıgen Geilstlichen fallen DIie
Besetzung vorhandener tellen hat sich ın erster Linıe ach
den Erfordernissen des Gesamtgebietes richten.
Die bereits gebletskıirchlich zusammenarbeıtenden Kaol-
legien mMUuSsen ber einen eigenen ausha verfügen kÖön-
1915  5 aiur muß ihnen eın Teıl des Kırchensteueraufikom-
11611585 zugestanden werden, das bisher alleın den Haushal-
ten des Bistums und der Piarreiıen zugute kam

Diözesanleitung Den einzelnen Referaten der Dıözesanverwaltung ist ein
l1eam beizuordnen.
Dıie Amtszeıit der Referenten ist Urc diözesanrechtliche
egelung beifristen.
Auf Verlangen geben die Referenten und ihre Berater den
gewählten Gremiıien Rechenschaft
Das gewä  e La1engremium auf Dıözesanebene ist Un
seine gewählten Vertreter den Beratungen und Ent-
scheidungen des Domkapıtels institutionell beteiligen.
Mindestens zweıimal 1m Jahr hält das Domkapıtel
einem zentralen Ort der Diıözese öffentliche Sıtzungen
ber WIC.  1ge Angelegenheıiten mıt anschließender rage-
stunde. Zu diıesen Sıtzungen wird öffentlich eingeladen.
ber dıie Ergebnisse dieser itzungen MUusSsen dıie (Gjeme1in-
den inTormiert werden.
In der rage der Bischofswahl schlıeßen WIT unXns den
Forderungen des Freiburger Votums

Gebietskirche ıne Arbeıitsgruppe, die aldmöglıchst konstituleren
ad experımentum ist, nımmt eiıne estandsaufnahme des kiırchlichen Lebens

in unNnseTIeTr Diıiözese VO  Z Siıe zieht AaUus den Ergebnissen
Onkrete Folgerungen für dıe Gestalt zukünitiger ırch-
lıcher Arbeıt und bereitet die Errichtung einer oder
mehrerer Gebiletskirchen ad experımentum ın aliur
besonders gee1gneten eDbleten UNscICeI Diıözese VO  —
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Von der Pfarreı ZUT Gebiletskirche WAds edeute dieserDer Weihekurs 966/68
der Diıözese Rottenburg Strukturwandel kirchlichen Lebens für en und Arbeıt
Vom »unständıgen der Vıkare uUuNseICeT Diözese?
Hiılfsgeistlichen« Diese ihre rage beantworten die Mitglieder des eihe-
ZU. Miıtarbeıter kurses iın dem 1er vorgelegten Votum Urc eine el

VO  — Vorschlägen ZUT künftigen Lebens- und ArbeıtsweiseArbeitsbedingungen
der Vıkare der Geistlichen, die bis jetzt als » unständıge Hılfsgeist-
1im Übergang iıche« eingesetzt werden. Diese Vorschläge ergeben sıch
ZUT Gebietskıirche aus den Vorstellungen ber dıe » künftigen Strukturen

kirchlichen Lebens jJele und Wege innerdıözesaner
Entwicklung«, dıe der Weıihekurs In einem ersten Votum
formuliert hat.1 ach diıesen Vorstellungen hingewlesen
se1 VOI em auf Teıl 1,4 und IL, des Votums annn der
Strukturwandel VonNn der Pfarreı ZUT Gebietskirche TÜr die
Vıkare uUunNnseIeI Diıözese 1U 1e6S$ bedeuten: Vom » Vikar«
ZU jüngeren eigenständıgen Miıtarbeıiter 1m Kollegium
der Gebietskirche Das hıer vorliegende Votum formuliert
dıe Forderungen, die 1mM Zuge der Umstrukturierung des
kirchlichen Lebens in diesem Bereich verwirklıiıch werden
mMussen
Die folgenden AÄAnderungsvorschläge richten sich nıcht
1U den Bıschol, seıne leıtenden Miıtarbeiter und
besonders die Miıtglieder des künftigen Priester- und
Seelsorgerates, sondern 1mM Sınne einer Information und
Dıskussionsanregung alle Interessenten.
Das Votum hat dre1 eıle Teıl befaßt sich mıt dem
arbeıitsrechtlichen Rahmen der Tätigkeit der Vıkare,
Teıl 11 mıt dem Verhältnis zwıischen ar und Diözese,
Teıl I1T mıt den Arbeıtsbedingungen des Vıkars In der
Pfarreı beziehungsweılse des jJüngeren Geıistlichen in der
Gebietskirche
Eigens se1 darauf hıngewılesen, daß das Votum die rage
des diakonıschen Praktıkums ausklammert. DerWeıhekurs
befürwortet 1m übrıgen, dal3 dieses Diakonatsjahr UrC
eın »Referendarjahr« ach der Priesterweihe ersetzt wird.
[DIieses Referendarjahr ist nıcht Gegenstand des vorhegen-
den otums

Die arbeıtsrechtliche Die folgenden Forderungen betreffen lediglich dıie An-
egelung des Dienstes gleichung der kiırchlichen Arbeıitsverhältnisse Von erTr1l-
vonl Klerikern ern dıe Rechtsnormen der gegenwärtigen Gesellschaft

S1e ersetz! in keıiner Weise das berufseigene Arbeitsethos.
Es g1Dt bis heute eın einheitliches Arbeıtsrecht und

Sozlalversicherungswesen für alle 1mM Diıienst der katholi-
schen Kırche, ihrer Körperschaften und Organısationen
stehenden Frauen und Männer., die auch den Dıiıenst VON

geweihten Amtsträgern ach modernen sozlalen und
rechtsstaatliıchen Grundsätzen regeln würden. 2 Die mıt
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der el verknüpften Rechtsvorstellungen entsprechen
nıcht den derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Die
iın der e1 begründeten Rechtsverhältnisse chafien
eine Rechtsunsicherheit und Abhängigkeit, die den Ge-
weıhten be1 der usübung selnes Dıienstes behindern

Bıs ZU Inkrafttreten eines olchen allgemeingültigen
Arbeıtsrechtes muß eın in Zusammenarbeit VON Ordinarılat,
Priesterrat und FachJuristen ausgearbeıteter Rahmen:-
vertrag das Dienstverhältnis Von Klerikern regeln, WwWIe 65
AaUus einerer oder einer Inkardination hervorgeht. DIe-
SCT Rahmenvertrag hat demnach Gültigkeıit iUur alle in der
DIiözese tätıgen eriker und regelt genere Art, ang
und Bedingungen des Dienstes, den Antrıtt des Diıienstes
und seine Beendigung, dıe Besoldung und alle Fragen der
Sozlalversicherung. In diesem Rahmenvertrag treten das
Bıstum und die erıker der DiIiözese als Vertragspartner
auf

Da dieser Rahmenvertrag nıcht den konkreten Be-
dingungen des Dienstes In der jeweıulıgen Gebietskıirche
und Pfarreıi gerecht werden kann, wırd CT UrcCc vertirag-
16 Vereinbarungen spezınzlert, die jeder eriıker mıt
dem Gebietskirchenrat und dem Pfarrgemeinderat treffien
annn Urc Gutheißung wırd das Bıstum auch ertrags-
partner für diese konkreten Vereinbarungen.

IT Die tellung Das bıschöfilich Ordıinarılat veröffentlicht ın regelmäßigen
des Vıkars Abständen eine Stellenbesetzungsplanung und einen
In der Diıözese Überblick ber den augenblicklichen und künftigen Be-
DIe Besetzung darf der Gebietskirchen mıt SCHAUCT Angabe der Auf-
Von Vıkarstellen gabenbereiche. Auf TUn dieser ständigen Informatıiıon

werden alle Stellenbesetzungen in Absprache mıt der be-
eiılıgten Gebietskirche, den interessierten Klerikern und
der bischöflichen Personalbehörde geregelt. em Inter-

steht genügen eıt ZUT Verfügung, sich Ort
und Stelle ber dıe Arbeitsbedingungen inTormıeren
und für den Fall einer Anstellung Vereinbarungen
treffen. Diese Vereinbarungen betrefien dıe Spezlal-
aufgaben, das rbeıtsgebiet, die Wohnung SOWIEe auch dıe
ın Aussıcht CNOMMCN Dauer des Diıienstes in der (Gje-
biıetskırche (Pfarren). DIe Dauer des Diıenstes bestimmt
sıch ach der diözesanen und regionalen Planung; S1e
sollte 1im Normalfall nıiıcht weniger als ZWeIl re betra-
SCn Be1l der erufung auf eine Stelle SInd die SaCAI1C be-
gründeten Wünsche der ebletskirchen- und arr-
gemeıinderäte berücksichtigen. Was dıie Abberufung
Von eıner Stelle angeht: Unter bestimmten, 1im Arbeıts-
vertrag umschriebenen Bedingungen annn e1in
eIStlıcher VO ÖOrdınarıat Iordern, Von seliner Stelle ab-
berufen werden. Ebenso ann arbeıtsrechtlich

umschriebenen Bedingungen eine Gebietskıirche
verlangen, daß eın eIistlıcher Von seiner Stelle abberufen
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Vertragspartner eine gütliche Lösung er Schwierig-
keıten bemüht en

DIe Besoldung Dıie Iolgenden Forderungen gelten 11UT Voraus-
des Vıkars setzung der derzeıtigen kırchensteuerlichen egelung

und der staatlıchen Vergütung für Relıgionsunterricht.
Zum Problem der Kırchensteuer nımmt das Votum keine
tellung.
Das Gehalt eines Vıkars ist dem eines Assessors 1mM at-
lıchen Diıienst anzugleıchen. Es ist das einzIge Ordentiliıche
Einkommen eines Vıkars Von kirchlicher Seite Me1Nl-
stıpendien und Stolgebühren werden nıcht mehr rhoben
Wo 168 AUS anderen Gründen als olchen der Besoldung
och geü wird oder werden muß, stehen solche Eın-
nahmen dem Gemeindehaushalt
er ar hat mıt seinem Gehalt seinen Lebensunterhalt
selbst bestreıten. Er teıilt auf diese Weılse dıe Lebens-
bedingungen elnes unverheimirateten kademıiıkers in VCI-

gleichbaren Berufen
Urlaub und Der Urlaub des Vıkars wIird vVvon bisher auf 28 Tage C1-

Weıterbildung höht en diesem Erholungsurlaub stehen jedem ar
Jährlıc ochen Bildungsurlaub Wile jeder andere
Geistliche hat der ar alle re ein Freisemester
Kontaktstudien (Psychologıie, Sozlologıie, Polıtologıie)
oder ähnliıchem Die fortlaufende Weıterbildung wıird Urc
eine gebletskırchliche Präsenzbibliothek erleichtert,
der VOT em einschlägıge Fachzeıltschriften und Neu-
erscheinungen der eologıe, Sozlologıe und Pädagogik
auflıegen. Dem unsch ach einem Weıterstudium auf
theologischem Gebilet oder ach einem Zweıtstudium ist
stattzugeben. Während des Studiums au die Gehalts-
zahlung weıter.

111 Die tellung Der ar handelt gsrundsätzlıch nıcht als Untergebener
des Vıkars des Pfarrers aufgrun VOon Delegatıon, sondern in e1ge-
in Gebietskirche NneT kollegıal geregelter K ompetenz und dementsprechen-
und Pfarreıi der Verantwortung. Auf diese Weıse verwandelt sich das

Amt des » Vikars« AaUus dem eines » unständıgen ılfs-
geistliıchen« In das eilnes eigenständıgen jJüngeren Miıt-
arbeıters 1mM gebletskırchliıchen Kolleg1um.

Be1l der gebiletskirchlichen Seelsorgeplanung arbeıtet JE-
der Geıistlıche, auch der bIıs Jetzt sogenannte 1kar, voll
mıt

Die Geıinstlichen einer Gebietskirche (Pfarreı) teilen das
Gesamtgebiet ın Teıilbereiche auf, ın denen Jjeweıils ein
ıtglie des Kollegiums die nıchtspezlalisierten laufen-
den Dienste Lut Der für eiınen Teıl des Gesamtgebiets
ständıge Geıstliche wIird zweckmäßigerweıse in seinem
Arbeıitsbereich wohnen, 6S se1 denn, andere LÖösungen
sej]jen zweckmäßiger (zZ Priıestergemeinschaften in der
Zentralpfarre1).

Der ar bewohnt in der ege ein Appartemen oder
ZWEe] Zimmer mıt Kochgelegenheıt und elephon in eiıner
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Pfarrhaus 1ßt, wiıird Von ıhm mıt dem Pfarrer geregelt. Er
bekommt se1n Gehalt restlos ausbezahlt

Da der Geiıstliche nıcht in erster Linie Religi0ns-
lehrer einer staatlıchen Schule ist, Ssind für ıhn mehr als
acht Wochenstunden Relıgionsunterricht in der Schule
nıcht rechtfertigen. Das Dıözesanrecht bestimmt, daß
der Geistliche aul keiınen Fall mehr als ZWO ochen-
stunden Schulunterricht erteilt, außer CL ist gebletskirch-
ıch der Spezlalıst für Schulkateches:

Dem Gelstlichen steht e1ın schul- und veranstaltungs-
frejler Tag DIO OC

Aufsatzpflicht, Irıennal- und Pfarrexamına entfallen
An ihre Stelle tretiten ja sinnvollere ufgaben und MÖg-
lıchkeiten theologischer Fortbildung und spezlalısierter
Seelsorgearbeıt.
em Geılstlichen sSınd alle iıh betreffenden oku-

der Gebiletskirche (Pfarre1) und des Ordinarılats
ZUTI Einsıchtnahme und Stellungnahme vorzulegen.
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